




161

Seite. Die unterbreitete Vorlage wur-
de nach wie vor grundsätzlich positiv 
aufgenommen.

In der Folge wurde dem Grossen 
Rat eine Vorlage zur Umsetzung der 
Entflechtung der innerkantonalen Fi-
nanzströme (EFS) unterbreitet. Auf 
Wunsch der Landschulgemeinden 
und trotz teilweise kritischer An-
merkungen in der Vernehmlassung 
enthielt sie hinsichtlich der Oberstu-
fe die Variante, dass der Kanton die 
finanzielle und inhaltliche Verantwor-
tung für die Oberstufe übernimmt 
und den Schulgemeinden Appenzell 
und Oberegg einen Leistungsauftrag 
erteilt. Auf eine Weiterentwicklung 
der Oberstufe zu einer integrativen 
Schule wurde aufgrund der Rück-
meldungen in der Vernehmlassung 
verzichtet, weil es sich dabei um 
eine strukturelle Änderung gehandelt 
hätte. Für die Strassen, die mit der 
EFS aus dem Staatsstrassennetz 
in jene der Bezirke und umgekehrt 
wechseln, wurde eine Bewertung 
eingeführt. Für Strassen mit gutem 
oder sehr gutem Ausbaustand sollen 
keine Ausgleichszahlungen vorge-
nommen werden, für Strassen mit 
weniger gutem Stand soll sich die 
Zahlung nach der Bewertung richten. 

Der Grosse Rat behandelte die 
Vorlage an seinen Sitzungen vom  
30. November 2009 und vom 8. Fe-
bruar 2010. Die meisten in der Vor-
lage enthaltenen Punkte blieben 
unbestritten. Einzig die vorgesehene 
Übertragung der Bereiche Oberstu-
fe und Kleinklassen auf den Kanton 
lehnte er ab. Es wurde befürchtet, 
dass die Übertragung einen Stellen-
ausbau auf dem Erziehungsdepar-
tement und somit Mehrkosten nach 
sich ziehen würde. Die Kantonalisie-
rung der Oberstufe werde zudem als 
vorweggenommener Schritt in einer 

Strukturreform im Kanton angese-
hen. Weiter solle die Ausbildung an 
der Oberstufe und im Gymnasium 
gesamthaft diskutiert und für den 
ganzen Bereich eine umspannende 
Lösung gefunden werden. Schliess-
lich wurde gegen eine Kantonalisie-
rung ins Feld geführt, dass diese ge-
genüber der heutigen Struktur kaum 
Verbesserungen bringe.

2.	 Die Vorlage im Überblick

Nach den Beratungen im Grossen 
Rat sieht die innerkantonale Ent-
flechtung der Finanzströme in den 
Grundzügen wie folgt aus:

2.1.	 Wanderwege

Das Errichten, die Kennzeichnung 
und der Unterhalt der Wanderwe-
ge sind Aufgaben der Bezirke. Der 
Kanton leistet künftig keine Beiträge 
mehr an die hierfür erforderlichen 
Aufwendungen. Ihm verbleiben die 
Aufsicht über das Wanderwegwesen 
sowie die Koordination des Netzpla-
nes.

2.2.	 Strassen

Die vorgesehene Entflechtung bei 
den Strassen soll vorgenommen wer-
den. Die Kantonsstrassen decken 
das übergeordnete Strassennetz ab. 
Andere Strassen von öffentlicher Be-
deutung sollen Bezirksstrassen sein.

Die Neudefinierung der Kantons- 
und Bezirksstrassen führt dazu, dass 
einzelne Strassen oder Strassenstü-
cke von den Bezirken an den Kanton 
oder umgekehrt vom Kanton an die 
Bezirke gehen. Die Übergabe der 
Strassen soll im Frühjahr 2011 erfol-
gen. Allfällige Ausgleichszahlungen 
sind aufgrund einer Zustandser-
mittlung der Strasse festzulegen. 
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Diese Übertragungen stehen zwar 
in einem Zusammenhang mit der 
EFS, sie betreffen allerdings von 
ihrer Natur her einmalige Verwal-
tungsakte. Für die Übertragungen 
und die daraus entstehenden Aus-
gleichzahlungen ist der Grosse Rat 
verantwortlich. 

Die Mittel aus der werkgebun-
denen Mineralölsteuer und der 
Leistungsabhängigen Schwerver-
kehrsabgaben werden gemäss den 
voraussichtlichen Strassenlasten 
und Strassenflächen nach durchge-
führter Entflechtung zu 60 % dem 
Kanton und zu 40 % den Bezirken 
zur Verfügung stehen. Sollten sich 
aus den effektiven Rechnungen er-
hebliche Abweichungen von diesem 
Schlüssel ergeben oder mit neuen 
Strassenübernahmen oder -abtre-
tungen Verschiebungen einstellen, 
wird der Grosse Rat die Verteilung 
auf Verordnungsebene neu festle-
gen. 

2.3.	 Sammelstelle für tierische 
Nebenprodukte

Der Kanton übernimmt von den Be-
zirken die Sammelstelle für tierische 
Nebenprodukte beziehungsweise 
tritt für den Bezirk Oberegg in den 
entsprechenden Vertrag mit dem 
Kanton Appenzell A.Rh. ein. Die Be-
zirke des inneren Landesteils sind 
aktuell an der Planung einer neuen 
Sammelstelle. Für die Übernahme 
derselben durch den Kanton soll die 
Höhe der Ausgleichszahlung ver-
traglich festgelegt werden.

2.4.	 Schule

Der schulpsychologische Dienst mit 
seinen Dienstleistungen wird künf-
tig vollständig vom Kanton finan-

ziert. Vorbehältlich des Rechtsmiss-
brauchs gehen Abklärungen immer 
zu Lasten des Kantons. Pädago-
gischtherapeutische Massnahmen, 
die vom Erziehungsdepartement oder 
der Standeskommission angeordnet 
werden, gehen ebenfalls zu Lasten 
des Kantons. Das Erziehungsdepar-
tement kann die Kompetenz zur An-
ordnung einer Amtsstelle delegieren. 
Die Schulgemeinden werden aus der 
Mitfinanzierung entlassen. 

Die Oberstufe und die Kleinklassen 
bleiben in der Verantwortung der 
Schulgemeinden. Weil das Unter-
gymnasium wertungsmässig einen 
Ersatz für die Oberstufe bildet, blei-
ben nach dem Entscheid auf Verzicht 
der Kantonalisierung der Oberstufe 
konsequenterweise auch die Bei-
tragszahlungen der Schulgemeinden 
an die Kosten des Untergymnasiums 
fortbestehen. 

Im Sinne einer echten Bereinigung 
einer Mischfinanzierung werden da-
gegen die Bezirke von den Beiträgen 
an das Obergymnasium befreit. 

Der Kanton übernimmt die Kosten 
des beruflichen Unterrichts, unter 
Vereinnahmung der Bundesbeiträge.

2.5.	 Wald

Die Bezirke werden von der Beitrags-
pflicht für verschiedene Massnah-
men betreffend die Bewirtschaftung 
entbunden. Darunter fallen beispiels-
weise das Erstellen und die Instand-
haltung von Waldstrassen und We-
gen sowie Pflegemassnahmen zur 
Erhaltung der Schutzfunktion.

2.6.	 Vermessung

Die Vermessung wird Sache des 
Kantons. Die Bezirke werden von der 
Mitfinanzierung befreit. Um die Be-
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zirke, in denen die amtliche Vermes-
sung bereits ganz oder teilweise er-
neuert ist, nicht schlechter zu stellen 
als Bezirke, in denen diese aufwen-
dige Arbeit erst an die Hand genom-
men wird, werden die spezifischen 
Kosten noch bis 2015 nach altem 
Recht – das heisst nach Abzug der 
Bundesbeiträge mit 70 % zu Lasten 
des Kantons und mit 30 % zu Lasten 
des Bezirks – abgerechnet. Bis dann 
sollte es möglich sein, in allen Bezir-
ken die Bundesvorgaben betreffend 
die Erneuerung der amtlichen Ver-
messung umgesetzt zu haben.

3.	 Massnahmen ohne Geset-
zesänderungen

Der Kanton wird die Prämienverbilli-
gungen zur Krankenpflegegrundver-
sicherung ganz übernehmen, wo-
durch die Bezirke entlastet werden. 
Hierfür ist der Landsgemeindebe-
schluss über die Prämienverbilligung 
zur Krankenpflegegrundversiche-
rung vom 26. April 1998 zu ändern.

Bereits an der Landsgemeinde 2008 
wurde ein neues Gesetz über die Fa-
milienzulagen verabschiedet, das hin-
sichtlich der Mitfinanzierung nur noch 
den Kanton aufführt. Die Bezirke wur-
den aus ihrer Verpflichtung zur Bei-
tragsleistung entlassen. Das Gesetz 
und die zugehörige Verordnung sind 
am 1. Januar 2009 in Kraft getreten.

Im Bereich des Natur- und Heimat-
schutzes übernimmt der Kanton die 

Finanzierung der Massnahmen und 
die Aufsicht. Die Bezirke werden für 
den Vollzug verantwortlich bleiben. 
Die Verschiebung bedarf keiner Ge-
setzesanpassung.

Die Aufgabe der Sanierung von 
Wohnverhältnissen wurde nach dem 
Rückzug des Bundes aus der Finan-
zierung mittels einer separaten Vor-
lage neu geregelt.

Die Verordnung über Strukturverbes-
serungen in der Landwirtschaft wur-
de einer Totalrevision unterzogen. 
Dabei wurden die bisherigen Finan-
zierungsgrundsätze im Wesentlichen 
fortgeführt, so dass die Vorlage über 
die Entflechtung nicht berührt wird. 

4.	 Finanzielle Auswirkungen 

Die vorgesehene Entflechtung macht 
sowohl Gesetzesänderungen als 
auch Verordnungsanpassungen er-
forderlich. Da das Ganze aber nur 
als Gesamtpaket Sinn macht, müs-
sen die finanziellen Auswirkungen 
der EFS, die sich aus Gesetzesän-
derungen und aus Verordnungsän-
derungen ergeben, sinnvollerweise 
zusammen betrachtet werden. 

Die Gesetzes- und Verordnungsän-
derungen führen zu einer Entlastung 
der Bezirke im Umfang von rund  
Fr. 3.3 Mio. pro Jahr. Die Schulge-
meinden werden gesamthaft mit  
Fr. 0.15 Mio. entlastet. Im Gegenzug 
erfährt der Kanton eine Mehrbelas-
tung von fast Fr. 3.5 Mio.
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Der bisherige Finanzausgleich kann in 
seiner Struktur beibehalten bleiben. 
Es sind einzig Übergangsbestimmun-
gen aufzunehmen, mit denen ein ge-
ordneter Wechsel zur Finanzentflech-
tung gesichert werden kann.

Die innerkantonale Finanzentflech-
tung lässt sich allerdings nicht ganz 

ohne Verschiebungen bei den Steu-
erbelastungen realisieren. Mit der 
gewählten Lösung ergibt sich auf 
der Basis der Daten 2008, gerech-
net für die Verhältnisse vor der EFS 
und für jene mit EFS, im Vergleich mit 
den heutigen Belastungen folgendes 
Bild: 

Erläuterungen zu Geschäft 15 

4. Finanzielle Auswirkungen  

Die vorgesehene Entflechtung macht sowohl Gesetzesänderungen als auch Verordnungs-
anpassungen erforderlich. Da das Ganze aber nur als Gesamtpaket Sinn macht, müssen die 
finanziellen Auswirkungen der EFS, die sich aus Gesetzesänderungen und aus Verord-
nungsänderungen ergeben, sinnvollerweise zusammen betrachtet werden.

Die Gesetzes- und Verordnungsänderungen führen zu einer Entlastung der Bezirke im Um-
fang von rund Fr. 3.3 Mio. pro Jahr. Die Schulgemeinden werden gesamthaft mit Fr. 0.15 
Mio. entlastet. Im Gegenzug erfährt der Kanton eine Mehrbelastung von fast Fr. 3.5 Mio.

Bezirke / Schulgemeinden 
EFS-Entlastung 

in Fr. 
Steuerkraft

2006
Einnahmen in Fr. 
pro Steuerpunkt 

Entlastung in Steu-
erpunkten mit Bei-

behaltung alter FAG 

         

Bezirk Appenzell -1'218'121 14'076'305 140'763 -9
Bezirk Schwende -301'628 4'160'374 41'604 -7
Bezirk Rüte -780'065 5'907'029 59'070 -13
Bezirk Schlatt-Haslen -222'132 1'375'559 13'756 -16
Bezirk Gonten -167'765 2'256'493 22'565 -7
Bezirk Oberegg -608'661 3'085'614 30'856 -20
 30'861'375  

    

Schulgemeinde Appenzell -62'687 17'672'356 176'724 0
Schulgemeinde Meistersrüte -11'748 1'811'775 18'118 -1
Schulgemeinde Kau* -869 277'215 2'772 0
Schulgemeinde Schwende -12'570 1'567'267 15'673 -1
Schulgemeinde Brülisau -4'083 753'863 7'539 -1
Schulgemeinde Steinegg -11'839 1'800'964 18'010 -1
Schulgemeinde Eggerstanden -5'487 499'171 4'992 -1
Schulgemeinde Haslen -4'339 928'241 9'282 0
Schulgemeinde Schlatt -2'375 324'744 3'247 -1
Schulgemeinde Gonten -13'673 2'123'732 21'237 -1
Schulgemeinde Oberegg -26'564 3'085'843 30'858 -1
Total -3'454'606 30'845'170  

    

Kanton
EFS-Belastung 

in Fr. 
Steuerkraft

2006
Einnahmen in Fr. 
pro Steuerpunkt 

Belastung in
Steuerpunkten

         

 3'454'606 30'861'375 308'614 11

*Mit Auflösung der Schulgemeinde Kau verteilen sich die auf sie fallenden Entlastungen auf die Schulgemeinden 
Gonten und Appenzell 

Der bisherige Finanzausgleich kann in seiner Struktur beibehalten bleiben. Es sind einzig 
Übergangsbestimmungen aufzunehmen, mit denen ein geordneter Wechsel zur Finanzent-
flechtung gesichert werden kann. 

Die innerkantonale Finanzentflechtung lässt sich allerdings nicht ganz ohne Verschiebungen 
bei den Steuerbelastungen realisieren. Mit der gewählten Lösung ergibt sich auf der Basis 
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Der Vergleich zeigt, dass sich zwei 
Gesamtsteuerkombinationen mit 
mehr als fünf Punkten verbessern. 
Dies betrifft Einwohner im Bezirk 
Schlatt-Haslen, deren Kinder die 
Schule Schlatt besuchen, sowie die 
Einwohner des Bezirks Oberegg. 
Für sieben Kombinationen sinken 
die Gesamtsteuern zwischen zwei 
und fünf Punkten. Ebenfalls für 
sieben Kombinationen steigen sie 
um ein bis vier Punkte. Während 
die Gesamtsteuern also für sieben 
Kombinationen steigen, sinken sie 
für deren neun. Die Gesamtsteuer-

belastungen nehmen mit dem ge-
wählten Finanzausgleich insgesamt 
nicht zu.

Die Analyse der Steuerfussent-
wicklung ergibt, dass man mit der 
geplanten Umsetzung der Entflech-
tung der innerkantonalen Finanz-
ströme beim Finanzausgleich einen 
Schritt auf das Ziel einer erhöhten 
Steuerharmonisierung macht. Die 
grösste Differenz unter den Ge-
samtsteuerbelastungen würde von 
17.54 % auf 16.83 % sinken.

Erläuterungen zu Geschäft 15 
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5.	 Bemerkungen zu den vorge-
sehenen Änderungen

5.1.	 Einführungsgesetz zum Bun-
desgesetz über Fuss- und 
Wanderwege (EG FWG)

In Art. 14 EG FWG wurde die bisheri-
ge Beitragsgewährung des Kantons 
geregelt. Mit der Übertragung der 
Aufgabe an die Bezirke wird Art. 14 
EG FWG hinfällig.

Neben der Aufsicht über das Fuss- 
und Wanderwegwesen soll auch 
die übergreifende Koordination der 
einzelnen Wegnetze, die in den ein-
zelnen Bezirken entwickelt und un-
terhalten werden, kantonal vorge-
nommen werden. Dagegen wird die 
Qualitätssicherung zusammen mit 
der Aufgabe des Unterhalts der Net-
ze bei den Bezirken bleiben.

5.2.	 Strassengesetz (StrG)

In Art. 3 StrG wird die Grundlage für 
die Detailregelung der Strassenzutei-
lung gelegt. 

Art. 6 StrG wird dahingehend ergänzt, 
dass bei der Übernahme von Bezirks- 
und Kantonsstrassen in Ausnahme-
fällen Auslösungszahlungen geleistet 
werden können. Die Konkretisierung 
dieser Bestimmung wird in der Ver-
ordnung vorgenommen, weil es sich 
um eine weitgehend technische An-
gelegenheit handelt. Das abgebende 
Gemeinwesen soll eine Zahlung leis-
ten, wenn die Strasse in einem unge-
nügenden Zustand ist. Der Umfang 
der Zahlung richtet sich nach den 
theoretischen Kosten, die nötig wä-
ren, um einen genügenden Zustand 
zu gewährleisten. Für Strassen, die in 
einem guten bis sehr guten Zustand 
sind, werden weiterhin keine Auslö-
sungszahlungen geleistet.

Art. 16 StrG wird redaktionell neu 
gefasst. Auf die Ausnahmen gemäss 
Art. 17 StrG wird ausdrücklich hinge-
wiesen.

Gemäss Art. 17 StrG soll die Stan-
deskommission künftig für den Ab-
schluss von Verträgen mit Dritten 
über den Unterhalt und den Bau von 
Strassen zuständig sein. Es sind ver-
schiedene Konstellationen denkbar: 
Beispielsweise kann der Kanton den 
Unterhalt einer Strasse auf ausser-
kantonalem Gebiet übernehmen, 
während ein Nachbarkanton für den 
Bau eines Strassenstückes auf dem 
Boden des Kantons Appenzell I.Rh. 
beauftragt werden kann. Auch für 
den Fall der Übernahme der Eng-
genhüttenstrasse ins Nationalstras-
sennetz bietet die neue Bestimmung 
den nötigen Handlungsspielraum zur 
Regelung des Unterhalts und von Er-
neuerungen.

Art. 45 StrG legt die Grundlagen für 
die Verteilung der Leistungsabhängi-
gen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 
fest. Weil der Verteilschlüssel mit den 
sich wandelnden Verhältnissen im 
Strassenbereich periodisch überprüft 
werden muss, erscheint das Festle-
gen auf Verordnungsstufe angebracht. 

5.3.	 Landwirtschaftsgesetz (LaG)

Die Bezirke werden von der Führung 
von Sammelstellen für tierische Ab-
fälle entbunden. Art. 6 LaG wird ent-
sprechend angepasst.

5.4.	 Einführungsgesetz zum Bun-
desgesetz über den Umwelt-
schutz (EG USG)

In Art. 12 EG USG wird das Bau- und 
Umweltdepartement mit dem Betrieb 
und dem Unterhalt der Sammelstelle 
beauftragt. 
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5.5.	 Schulgesetz (SchG)

Da der schulpsychologische Dienst 
eine kantonale Angelegenheit wird, 
ist Art. 74 SchG anzupassen, so 
dass die Schulgemeinden von der 
Mitfinanzierung befreit werden. Ab-
klärungen durch den kantonalen 
schulpsychologischen oder logo-
pädischen Dienst erfolgen für die 
Schulgemeinden, aber auch für die 
Eltern unentgeltlich. Massnahmen, 
die vom Erziehungsdepartement oder 
der Standeskommission angeordnet 
werden, bezahlt ebenfalls der Kan-
ton, wobei eine Delegation der Ent-
scheidbefugnis möglich ist. Dass der 
Schulrat und die Lehrkräfte weiterhin 
Massnahmen beantragen können, 
ist eine Selbstverständlichkeit, die 
keiner Nennung im Gesetz bedarf. 
Ordnet eine kantonale Instanz eine 
Massnahme an, gehen die Kosten 
grundsätzlich zu Lasten des Kantons  
(Art. 75bis SchG). Weiterhin keine Kos-
tenübernahme erfolgt dann, wenn 
Therapeuten ohne Anordnung eines 
kantonalen Dienstes privat oder durch 
die Schulgemeinde zugezogen wer-
den. Art. 75 Abs. 3 SchG kann auf die-
sem Hintergrund aufgehoben werden. 

5.6.	 Einführungsgesetz zum Bun-
desgesetz über die Berufs-
bildung (EG BBG)

Die Bezirke werden von der Beitrags-
pflicht für Lehrlinge aus ihren Gebie-
ten entbunden, was eine Anpassung 
von Art. 6 EG BBG notwendig macht. 
Damit entfällt auch die komplizierte 
Regelung der Beitragshöhe.

5.7.	 Einführungsgesetz zum Bun-
desgesetz über den Wald 
(EG WaG)

Der Kanton wird weiterhin Beiträge 
an Massnahmen für die Waldpfle-

ge und für Bewirtschaftungsmass-
nahmen leisten (Art. 24 EG WaG). 
Die Leistung wird allerdings von der 
Mitfinanzierung durch den Bezirk 
des gelegenen Waldes entkoppelt.  
Art. 24 Abs. 3 EG WaG wird gestri-
chen. 

5.8.	 Vermessungsgesetz (VermG)

Zur Befreiung der Bezirke von der 
Mitfinanzierung der Vermessung 
wird Art. 10 VermG angepasst. Zu-
dem wird der Übergang geregelt. 
Hierzu wird ein Art. 18a eingefügt. 

5.9.	 Finanzausgleichsgesetz 
(FaG)

Art. 10 Abs. 1: Zur Abgleichung allfäl-
liger Verluste nach dem Wegfall oder 
der Reduktion des Finanzausgleichs 
soll noch für vier Jahre ein gestaffelt 
abnehmender Ausgleichsbetrag ge-
leistet werden.

Art. 10 Abs. 2: Die Bezirke werden 
mit der EFS insgesamt um rund 
Fr.  3.3 Mio. entlastet. Die höchs-
ten Entlastungen machen bis zu 
20 Steuerpunkte aus. Beim Kanton 
wächst im Gegenzug die Steuer-
belastung um 11 Punkte. Bei den 
Schulgemeinden bewegen sich die 
Steuerausschläge nach heutigem 
Kenntnisstand in einem Bereich von 
einem Steuerpunkt. 

Eine finanzneutrale Umsetzung der 
EFS kann nur gelingen, wenn die 
Bezirke und Schulgemeinden ihre 
Steuern im gleichen Mass senken 
wie der Kanton seine Steuern an-
heben muss. Erfolgt dies nicht kon-
sequent und würden allenfalls ein-
zelne Bezirke ihre Steuersenkungen 
defensiv kalkulieren, ergäbe sich für 
den Steuerpflichtigen eine Steuerer-
höhung. Angesichts des Umstandes, 
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dass der Kanton die Steuern markant 
anheben muss und selbst Bezirke, 
die defensiv kalkulieren, ihre Steu-
ern noch senken können, würde der 
Kanton als Verursacher der Steuer-
erhöhung dastehen. Daraus könnte 
sich ein unerwünschter und letztlich 
auch ungerechtfertigter Druck auf 
die kantonalen Steuern entwickeln. 
Unnötige Steuererhöhungen und 
ein ungerechtfertigter Druck auf den 
Kanton sollten aber gerade in einer 
Zeit, die bereits von wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten geprägt ist, unbe-
dingt vermieden werden. 

Um diesem Druck auszuweichen, ist 
vorgesehen, dass die Bezirke ihre 
Budgets für 2011 der Standeskom-
mission vorlegen, die aufgrund der 
unterbreiteten Zahlen, der bisherigen 
Rechnungen und der sich aus der 
Finanzentflechtung ergebenden Ver-
schiebungen eine Steuerempfehlung 
abgeben wird. Sie wird als Empfeh-
lung für den Bezirk und die Stimm-
bürger publiziert. Die Steuerfüsse 
selber werden aber auch für 2011 an 
den Bezirksgemeinden festgelegt. 
Die Bürger sind selbstverständlich 
frei, abweichende Beschlüsse zu 
fassen.

Im Falle der Schulgemeinden erweist 
sich die ganze Problemlage auf-
grund des vergleichsweise geringen 
Umlagerungsvolumens als deutlich 
weniger schwerwiegend, sodass auf 
eine Pflicht zum Vorlegen der Bud-
gets verzichtet wird.

Um eine Steuerfussberechnung 
überhaupt durchführen zu können, 
wird es insbesondere hilfreich sein, 
dass die Voranschläge der Körper-
schaften zeitlich miteinander be-
trachtet werden können. Zudem 
sollte die Form der Budgets so be-
schaffen sein, dass die Ermittlung 

für alle Körperschaften auf einer 
vergleichbaren Basis erfolgen kann. 
Die Standeskommission soll demge-
mäss ermächtigt werden, zur Steuer-
fussermittlung durch sie verbindliche 
Verfahrensregeln zu erlassen.    

6.	 Zusammenspiel mit anderen 
Vorlagen

Es ist unabdingbar, dass die vorge-
sehene Entflechtung der innerkan-
tonalen Finanzströme der Landsge-
meinde als Gesamtbeschluss über 
die Gesetzesänderungen unterbrei-
tet wird, da nur so die finanziellen 
Konsequenzen und die entsprechen-
den Auswirkungen auf den Finanz-
ausgleich beurteilt werden können.

Koordiniert mit der Landsgemeinde-
vorlage ist über die Änderungen auf 
der Verordnungsebene zu befinden, die 
dem Grossen Rat ebenfalls als einheit-
licher Grossratsbeschluss unterbreitet 
wurden. Die Vorlage ist bereits verab-
schiedet und kann von der Standes-
kommission nach Annahme der Lands-
gemeindevorlage zur EFS auf den  
1. Januar 2011 in Kraft gesetzt werden.

Die im Zusammenhang mit der Ent-
flechtung stehenden Übertragungen 
verschiedener Strassen und Stras-
senstücke von Bezirken an den Kan-
ton oder umgekehrt und die damit 
zusammenhängenden Ausgleichs-
zahlungen sind vom Grossen Rat 
ebenfalls parallel zu den Entflech-
tungsvorlagen behandelt worden. 
Auch dieser Beschluss wird von der 
Standeskommission auf 2011 hin in 
Kraft gesetzt, sofern die Landsge-
meinde die EFS auf Gesetzesebene 
verabschiedet.

Die für die Strassenwechsel erfor-
derlichen Beschlüsse der Bezirke 
sind an der Bezirksgemeinde 2010 
zu fassen. Sie betreffen den Grund-



169

satzentscheid zur Übernahme einer 
Strasse und – sofern notwendig – die 
Kreditbeschlüsse für die Gewährung 
der Auslösungszahlung. Die gegen-
seitigen Übertragungen der Strassen 
sowie allfällige Auslösungszahlun-
gen können erst im Jahre 2011 getä-
tigt werden, wenn die Revisionsvor-
lage für das Strassengesetz in Kraft 
gesetzt ist.

Auf das Verhältnis zur geplanten 
Steuergesetzrevision und die zeitli-
che Abstimmung der beiden Vorla-
gen ist bereits weiter oben im Detail 
eingegangen worden.

Die Vorlage zur Revision des Steuer-
gesetzes auf den 1. Januar 2011, die 
der Landsgemeinde 2010 ebenfalls 
vorliegt, wirkt sich zwar ebenfalls auf 
die Steuern aus, allerdings weitest-
gehend unabhängig zur EFS. Mit der 
EFS werden Aufgaben neu zugewie-
sen. Mit ihr verändert sich die Aus-
gabenstruktur der Gemeinwesen. 
Die Steuergesetzrevision wirkt sich 
dagegen auf die Einnahmestruktur 

aus. Berührungspunkte ergeben sich 
einzig bei der Festlegung des Steu-
erfusses. Aufgrund der EFS sind die 
Steuerfüsse anzupassen, vor allem 
beim Kanton und den Bezirken. Der 
Wechsel erfolgt in allen Gemeinwe-
sen per 1. Januar 2011. Damit ist die 
Umsetzung der EFS grundsätzlich 
abgeschlossen. Die Steuergesetz-
revision dagegen bedingt auf den  
1. Januar 2011 keine Anpassung der 
Steuerfüsse. Diese Frage kann sich 
erst frühestens 2012 stellen, wenn 
sich in einer Körperschaft Steuer-
ausfälle ergeben haben sollten, was 
nicht erwartet wird. Die unterschied-
lichen inhaltlichen und zeitlichen 
Auswirkungen von EFS und Steu-
ergesetzrevision auf die Steuern in 
den Bezirken und Schulgemeinden 
lassen es als richtig erscheinen, bei-
de Geschäfte separat zu betrachten. 
Um aber die Gesamtauswirkungen 
abschätzen zu können, werden die 
beiden Vorlagen zeitlich parallel be-
handelt.
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Landsgemeindebeschluss
zur Umsetzung der Entflechtung der
innerkantonalen Finanzströme (EFS)

vom

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I.Rh.,
gestützt auf Art. 20 der Kantonsverfassung, 

beschliesst:

I.

1.	 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwe-
ge (EG FWG) vom 28. April 1996:

1.1. 	 Art. 14 wird aufgehoben.

1.2.	 Art. 15 lautet neu: 

Die Aufsicht über die Fuss- und Wanderwege sowie die Koordination der Wegnetze der 
Bezirke obliegt dem Bau- und Umweltdepartement.

2. 	 Strassengesetz (StrG) vom 26. April 1998:

2.1. 	 Art. 3 Abs. 2 lautet neu:
2Staatsstrassen bilden das übergeordnete Strassennetz. Die Kriterien für die Zuteilung 
ins Strassennetz werden in der Verordnung geregelt. 

Zu Geschäft 15	 Neue Fassung

Aufsicht und 
Koordination
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1.	 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwe-
ge (EG FWG) vom 28. April 1996:

Art. 14
1Der Kanton richtet den Bezirken Pauschalbeiträge an ihre Aufwendungen für den Neu- 
und Ausbau sowie für den Unterhalt und die Kennzeichnung öffentlicher Fuss- und 
Wanderwege aus.
2Die Kantonsbeiträge werden als Vorwegbeiträge zu Lasten des Anteiles am nicht 
werkgebundenen Treibstoffzollertrag übernommen. Ihre Gesamthöhe wird vom Gros-
sen Rat festgelegt. Die Aufteilung auf die Bezirke erfolgt aufgrund der Weglängen und 
der Kategorien.
3Weitere Einzelheiten werden in der Verordnung geregelt.

Art. 15

Die Aufsicht über die Fuss- und Wanderwege obliegt dem Bau- und Umweltdeparte-
ment.

2. 	 Strassengesetz (StrG) vom 26. April 1998:

Art. 3
2Staatsstrassen bilden das übergeordnete Strassennetz. Sie können nach ihrer Funkti-
on in Durchgangs- und Hauptverkehrsstrassen unterteilt werden. 

Bisherige Fassung

Kantonsbeiträge

Aufsicht
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2.2.	 In Art. 6 wird ein Abs. 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt, die bisherige Bestim-
mung wird zu Abs. 1:

2Bei der Übernahme von Staats- bzw. Bezirksstrassen sind Ausnahmen von Abs 1 
möglich.

2.3.	 Art. 16 lautet neu: 

Bau und Unterhalt von öffentlichen Strassen obliegen dem jeweiligen Eigentümer. Art. 
17 sowie die Bestimmungen des Baugesetzes betreffend Erschliessungsstrassen blei-
ben vorbehalten. 

2.4.	 Art. 17 lautet neu: 
1Der Eigentümer kann den Unterhalt von Strassen und Wegen mit vertraglicher Verein-
barung an Dritte abtreten. 
2Die Standeskommission kann mit Dritten, insbesondere mit dem Bund und anderen 
Kantonen, Vereinbarungen über die Übernahme und Übertragung des Baus und Un-
terhalts von National- und Staatsstrassen auf dem Gebiet des Kantons Appenzell I.Rh. 
und anderer Kantone abschliessen.

2.5.	 Art. 45 lautet neu:
1Der Kanton leistet Beiträge an die Strassenlasten der Bezirke. Die Beiträge werden fi-
nanziert aus dem Kantonsanteil an den nicht werkgebundenen Mineralölsteueranteilen 
sowie aus der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA). 
2Einzelheiten regelt die Verordnung.

2.6.	 Der Titel vor Art. 54 «5. Verwendung des Treibstoffzollanteiles» wird aufgehoben.

2.7.	 Art. 54 wird aufgehoben.

3.	 Landwirtschaftsgesetz (LaG) vom 30. April 2000:

3.1.	 Art. 6 lit. a lautet neu:

a) 	 stellen Notschlachtanlagen zur Verfügung;

Neue Fassung

Abweichende 
Vereinbarungen

Beiträge an die 
Strassenlasten 
der Bezirke

Zuständigkeit
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Art. 6

Bei der Übernahme von Strassen hat der bisherige Eigentümer keine Auslösungszah-
lung zu entrichten. Die Übernahme erfolgt unentgeltlich und nur, wenn Ausbaugrad 
und Zustand der Strasse ihrer bisherigen Funktion entsprechen.

Art. 16

Bau und Unterhalt von öffentlichen Strassen obliegen dem jeweiligen Eigentümer. Die 
Bestimmungen des Baugesetzes betreffend Erschliessungsstrassen bleiben vorbehal-
ten.

Art. 17 

Der Eigentümer kann den Unterhalt von Strassen und Wegen mit vertraglicher Verein-
barung an Dritte abtreten.

Art. 45

1Der Kanton leistet Beiträge an die Strassenlasten der Bezirke.
2Die Beiträge werden unter Berücksichtigung der Strassenlasten und des Umfangs des 
Strassennetzes der Bezirke festgelegt. Einzelheiten regelt die Verordnung.

5. Verwendung des Treibstoffzollanteiles

Art. 54 

1Die Beiträge des Kantons an die Strassenlasten der Bezirke werden aus dem nicht 
werkgebundenen Kantonsanteil am Treibstoffzollertrag finanziert.
2Einzelheiten regelt die Verordnung.

3.	 Landwirtschaftsgesetz (LaG) vom 30. April 2000:

Art. 6

a)	 stellen Notschlachtanlagen und Sammelstellen für tierische Abfälle zur Verfü-
gung;

Bisherige Fassung

Zuständigkeit

Vertragliche 
Abtretung

Beiträge an die 
Strassenlasten der 
Bezirke

Verwendung des 
Treibstoffzollanteiles

Bedingungen für die 
Übernahme einer 
Strasse
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4.	 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz 
(EG USG) vom 25. April 1993:

4.1.	 In Art. 12 wird eine lit. e eingefügt:

e)	 Betrieb und Unterhalt einer Sammelstelle für tierische Nebenprodukte. 

5.	 Schulgesetz (SchG) vom 25. April 2004:

5.1.	 Art. 74 lautet neu:
1Das Departement unterhält einen schulpsychologischen Dienst.
2Er nimmt die erforderlichen Abklärungen hinsichtlich Schulreife, schulischer Leis-
tungsfähigkeit und altersgemässer Entwicklung der Kinder vor und empfiehlt gegebe-
nenfalls Massnahmen.

5.2.	 Art. 75 Abs. 3 wird aufgehoben.

5.3.	 Es wird ein Art. 75bis eingefügt: 

Der Kanton zahlt die von seinem schulpsychologischen oder pädagogisch-therapeuti-
schen Dienst durchgeführten Abklärungen und die vom Erziehungsdepartement oder 
der Standeskommission angeordneten pädagogisch-therapeutischen Massnahmen.

6.	 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung  
(EG BBG) vom 25. April 2004:

6.1.	 Art. 6 Abs. 1 lautet neu:
1Der Kanton übernimmt die Kosten des beruflichen Unterrichts, unter Vereinnahmung 
der Bundesbeiträge. 

7.	 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald (EG WaG) 
vom 26. April 1998:

7.1.	 Art. 24 Abs. 3 wird aufgehoben.

Neue Fassung

Kosten für 
Abklärungen und 
Massnahmen

Schulpsy-
chologischer 
Dienst	
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5.	 Schulgesetz (SchG) vom 25. April 2004:

Art. 74

Das Departement unterhält einen schulpsychologischen Dienst, welcher für die Schü-
ler unentgeltlich ist. Die Standeskommission kann die Schulgemeinden zu angemes-
senen Beiträgen verpflichten.

Art. 75
3Der Schulrat, bzw. die Lehrkräfte können beim Departement pädagogisch-therapeu-
tische oder andere geeignete Massnahmen beantragen. In diesen Fällen ist die Inan-
spruchnahme dieser Dienste für die Schüler unentgeltlich.

6.	 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung  
(EB BBG) vom 25. April 2004:

Art. 6
1Der Kanton übernimmt zusammen mit den Lehrortsbezirken die Kosten des berufli-
chen Unterrichts, soweit sie dem Kanton nach Abzug des Bundesbeitrages belastet 
werden. Die Höhe des Lehrortsbeitrages wird durch den Grossen Rat festgelegt.

7.	 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald (EG WaG) 
vom 26. April 1998:

Art. 24
3Die Zusprechung eines Beitrages für Finanzhilfen wird davon abhängig gemacht, dass 
der Bezirk der gelegenen Sache die Hälfte desselben zu seinen Lasten übernimmt.

Bisherige Fassung

Schulpsychologischer 
Dienst
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8.	 Vermessungsgesetz (VermG) vom 24. April 1994:

8.1.	 Art. 10 lautet neu:

Die Kosten für die Erneuerung und den Unterhalt der amtlichen Vermessung trägt der 
Kanton, unter Vereinnahmung der Bundesbeiträge.

8.2.	 Es wird ein Art. 18a eingefügt:
1Arbeiten, die zur Umsetzung der Bundesvorgaben betreffend die Erneuerung der amt-
lichen Vermessung ausgeführt werden, werden noch bis Ende 2015 nach altem Recht 
finanziert. 
2Beiträge, die das Jahr 2010 oder ein früheres Jahr betreffen, werden noch nach altem 
Recht bezahlt.

9.	 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 28. April 2002:

9.1.	 Art. 10 lautet neu:
1Die Standeskommission richtet Bezirken und Schulgemeinden, die infolge der Einfüh-
rung der Finanzentflechtung tiefere oder keine Finanzausgleichsbeiträge mehr erhalten 
für eine Dauer von maximal vier Jahren gestaffelt abnehmende Ausgleichszahlungen 
aus. Der Grosse Rat legt die Eckwerte in der Verordnung fest.
2Die Standeskommission ermittelt aufgrund der von den Bezirken eingereichten Voran-
schläge und unter Berücksichtigung der Verschiebungen, die sich aus der Finanzent-
flechtung ergeben, die Steuerfüsse für die Bezirke für das Jahr 2011 und veröffentlicht 
diese im Sinne einer Empfehlung an die Körperschaften und die Stimmberechtigten. 
Sie erlässt die für die Steuerfussermittlung erforderlichen Regelungen.

II.
Der Landsgemeindebeschluss über die Prämienverbilligung zur Krankenpflegegrund-
versicherung vom 26. April 1998 wird geändert:

Ziff. I Abs. 3 wird aufgehoben.

III.
Der Landsgemeindebeschluss tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Appenzell, 

Namens der Landsgemeinde
(Unterschriften)

Übergang nach 
Einführung der 
Finanzentflechtung

Erneuerung und 
Unterhalt

Übergang 
Entflechtung der 
Finanzströme
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8.	 Vermessungsgesetz (VermG) vom 24. April 1994:

Art. 10

Kanton und Bezirke tragen nach Abzug der Bundesbeiträge die Kosten für die Erneu-
erung und für den Unterhalt der amtlichen Vermessung. Die Aufteilung wird auf dem 
Verordnungswege geregelt.

9.	 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 28. April 2002:

Art. 10

Weiterhin ausgerichtet werden Beiträge an Sekundar- und Realschulen sowie Sonder-
klassen im bisherigen Rahmen.

II. 	 Landsgemeindebeschluss über die Prämienverbilligung zur Kran-
kenpflegegrundversicherung vom 26. April 1998

Ziff. I.

3Die Bezirke haben die Hälfte des Kantonsbeitrages zu übernehmen. Die Anteile der 
einzelnen Bezirke werden nach der Wohnbevölkerung und der Finanzkraft durch den 
Grossen Rat festgesetzt.

Besitzstandswahrung

Erneuerung und 
Unterhalt
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1.	 Ausgangslage

Die Staatsstrasse Oberegg-Heiden 
dient der Verbindung des Appenzel-
ler Vorderlandes mit dem Rheintal 
und mit der Bodenseeregion. Sie ist 
die einzige Verkehrsachse in diese 
Richtungen und dient den Postauto-
kursen Heiden-Oberegg-Reute-Alt-
stätten und Heiden-Oberegg-Reu-
te-Heerbrugg. Der durchschnittlich 
tägliche Verkehr (DTV) beträgt zirka 
3'500 Fahrzeuge, mit einem Schwer-
verkehrsanteil von rund 4 %. 

Die bestehende Strasse, insbeson-
dere der zirka 570 m lange Strassen-
abschnitt vom Riethof zur Kantons-
grenze, das heisst ab dem Lagerplatz 
Züst bis zur Unteren Wässern, ge-
nügt den heutigen Schwerverkehrs- 
und Postautokriterien nicht mehr. 
Stellenweise ist lediglich eine Fahr-
bahnbreite von zirka 6 m vorhanden, 
seitliche Bankette fehlen. Bis heute 
fehlt für Fussgänger und Velofahrer 
jeglicher Schutz. Im Weiteren befin-
den sich die Stützmauern berg- und 

Die Staatsstrasse Oberegg-Heiden ist auf dem Strassenabschnitt vom 
Riethof zur Kantonsgrenze sanierungsbedürftig. Die Stützmauern berg- 
und talseitig befinden sich in einem schlechten Zustand, und die steilen, 
abfallenden Böschungen sind schlecht gesichert. Infolge Alterung und 
ständig zunehmender Verkehrslasten sind grosse Abnützungs- und Alte-
rungsprozesse am Belag feststellbar. Die Strasse genügt den heutigen 
Schwerverkehrs- und Postautokriterien nicht mehr. Für Fussgänger und 
Velofahrer fehlt jeglicher Schutz. 

Das Strassenstück soll daher saniert werden. Projektiert ist eine Strasse 
mit einer Breite von minimal 6.50 m. Auf der bergseitigen Fahrbahn ist ein 
Radstreifen von 1.25 m Breite integriert. Für Fussgänger soll das talseitige 
Bankett als begehbarer Fussweg ausgebildet werden. Die Linienführung 
lehnt sich weitgehend an die bestehende an. Die bergseitig bestehende 
Stützmauer soll durch eine Böschung ersetzt werden, talseitig sind zur 
Stabilisierung Stützkonstruktionen vorgesehen.

Mit dieser Sanierung werden die dauernde Betriebsbereitschaft, Betriebs-
sicherheit und die Substanzerhaltung der Strasse über lange Zeit wieder 
gewährleistet.

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf insgesamt Fr. 2.9 Mio. 

Der Grosse Rat empfiehlt Euch mit 45 Ja-Stimmen einstimmig die 
Annahme des Landsgemeindebeschlusses betreffend Erteilung eines 
Kredites für die Korrektion und Sanierung der Staatstrasse Oberegg – 
Heiden (Rutlenstrasse) im Abschnitt Riethof–Kantonsgrenze.

Erläuterung zu Geschäft 16

Landsgemeindebeschluss betreffend Erteilung eines Kredites für die 
Korrektion und Sanierung der Staatstrasse Oberegg-Heiden (Ru-

tlenstrasse) im Abschnitt Riethof-Kantonsgrenze
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talseitig in einem schlechten Zu-
stand, und die steilen, abfallenden 
Böschungen sind schlecht gesichert. 
Infolge Alterung und ständig zuneh-
mender Verkehrslasten sind grosse 
Abnützungs- und Alterungsprozesse 
am Belag feststellbar.

Aus den geschilderten Gründen wur-
de die Hersche Ingenieure AG mit 
der Erarbeitung von Korrektions- und 
Sanierungsvorschlägen beauftragt. 
Auf der Basis von detaillierten Vorab-
klärungen (Untergrunderkundungen, 
Sondagen zwecks Erkundung des 
bestehenden Fahrbahnaufbaus, Ist-
Zustand der Entwässerungsanlagen) 
und anhand von Bedürfnisabklärun-
gen (Postautobetrieb, Langsamver-
kehr) sind für den Strassenabschnitt 
Riethof bis Kantonsgrenze nachfol-
gende Ziele und Bedürfnisse festge-
legt worden. 

2.	 Zielsetzungen für eine Kor-
rektion und Sanierung der 
Rutlenstrasse im Abschnitt 
Riethof–Kantonsgrenze

–	 Erhöhen der Verkehrssicher-
heit, insbesondere für Fuss-
gänger und Radfahrer

–	 Optimierte Berücksichtigung 
ÖV (Haltestelle, Fahrbahnbreite)

–	 Anpassung der Fahrbahngeo-
metrie an die heutige Verkehrs-
situation

–	 Integrierte Sanierung der be-
schädigten Stützmauern

–	 Kostengünstiger Ausbau

–	 Optimierter Bauvorgang

–	 Anlehnung an Ausbaugrad 
und Ausbaustandard des Aus-
serrhoder Anschlussabschnitts 
Wässern-Bissau

Die Zielsetzung der Gesamtsanie-
rung der Staatsstrasse Oberegg 
– Heiden lautet zusammengefasst: 
Mit möglichst minimalem Mittelein-
satz sollen die dauernde Betriebs-
bereitschaft, Betriebssicherheit und 
die Substanzerhaltung der Strasse 
über lange Zeit gewährleistet wer-
den. Das Festlegen der Ziele erfolgte 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bezirk Oberegg und nach diversen 
Vorabsprachen mit den betroffenen 
Grundeigentümern. Auf der Grundla-
ge der festgelegten Ziele wurde ein 
Sanierungsprojekt erarbeitet. 

3.	 Projektbeschrieb

Dem geometrischen Normalprofil lie-
gen die Abmessungen der Schweizer 
Norm 640 200ff und die des beste-
henden Ausbaus des Ausserrhoder 
Abschnitts Wässern-Bissau zugrun-
de. Die Strassenbreite beträgt neu 
durchgehend im Minimum 6.50 m. 
Hinzu kommen die notwendigen Kur-
venverbreiterungen. Auf der bergsei-
tigen Fahrbahn ist ein Radstreifen 
von 1.25 m Breite integriert. Dieser 
wird mit einer gelben, unterbroche-
nen Markierungslinie gekennzeich-
net. Die dem Radstreifen angren-
zende Fahrspur (Heiden-Oberegg) 
ist somit 2.50 m breit, die Gegenver-
kehrsspur (Oberegg-Heiden) weist 
eine Breite von 2.75 m auf. Mit der 
Realisierung eines Radstreifens kann 
zumindest dem langsam bergwärts 
fahrenden Radfahrer eine separate 
Spur angeboten werden. Talwärts 
fahrende Radfahrer sind üblicher-
weise keine grösseren Hindernisse, 
sodass sich in Richtung Heiden kein 
weiterer Radstreifen aufdrängt. 

Grössere Fussgängerfrequenzen 
sind im Abschnitt Riethof–Kantons-
grenze nicht zu erwarten. Als mini-
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males Grundangebot soll daher nur 
das talseitige Bankett als begehbarer 
Fussweg, mit einer Breite von 1.25 m, 
ausgebildet werden.

Die projektierte Linienführung lehnt 
sich weitgehend an die bestehende 
an. Aus diesem Grunde können die 
minimalen Kurvenrichtwerte (Radius 
und Länge des Kreisbogens) für eine 
Ausbaugeschwindigkeit von 80 km/h 
nicht eingehalten werden.

Die Gesamtsanierung des Staats‑ 
strassenabschnitts Riethof–Kantons-
grenze bringt bei den Liegenschaften 
Grütli eine Verbesserung der Vor-
platzgestaltung mit sich. Obwohl die 
vorhandenen Gartenmauern bis zu 
60 cm zurückgesetzt werden, ver-
grössert sich mit dem neuen Gehweg 
der Abstand zur Fahrbahn. Im Weite-
ren werden die heutigen, ungünstig 
gelegenen Postautohaltestellen nä-
her zum Weiler Grütli (Haltebuchten) 
verschoben. 

Die Dimensionierung der Tragfä-
higkeit nach dem Strukturwert (SN) 
sieht zum bestehenden Strassen-
aufbau 90 mm Kaltmischfundati-
onsschicht (KMF 22), 70 mm Bin-
derschicht (AC B 22S) und 40 mm 
Deckschicht (AC 11N) vor. Der be-
stehende Strassenaufbau wird mit 
einer 300 mm starken hydraulischen 
Stabilisierung eingebunden.

Die durchgehend geplante bergsei-
tige Belagsschale führt den nicht 
versickernden Niederschlag des ob-
liegenden Wieslands über die neue 
Strassenentwässerungsleitung ab. 
Die projektierte Strassenentwässe-
rung wird aufgrund des natürlichen 
Einzugsgebiets in den Wässernbach 
eingeleitet. Die exponierten Kurven-
aussenseiten werden mit einem Kon-
tergefälle ausgebildet. 

Die bergseitig bestehende Stütz-
mauer soll durch eine Böschung 
ersetzt werden. Dies ist gemäss 
einer Machbarkeitsstudie der FS 
Geotechnik AG, Appenzell, möglich, 
wenn die Neigung der permanenten 
Böschungen auf 2 : 3 begrenzt wird. 
Zur Stabilisierung der obersten Bo-
denschichten sowie zur Ableitung 
des Hangwassers sind allenfalls  
Y-Drainageriegel mit Brechschotter 
vorzusehen. Talseitig sind zwischen 
km 1.449 – km 1.512 und km 1.550 
– km 1.672 Stützkonstruktionen (Bo-
denverdübelungen) zu setzen. Diese 
Massnahme ist notwendig, weil Be-
lagsabsenkungen und die vorhande-
nen Längsrisse auf einen leicht insta-
bilen Hangbereich schliessen lassen. 
Wegen der Mehrbelastung der Bö-
schungspartie durch die Strassensa-
nierung könnten sich die Deformati-
onen noch verstärken. 

4.	 Kosten

Die detaillierte Kostenberechnung 
(Preisbasis April 2009) weist Gesamt-
kosten im Betrage von insgesamt 
Fr. 2'900'000.– aus und beinhaltet 
sämtliche Aufwendungen gemäss 
vorstehendem Projektbeschrieb:
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schlag des obliegenden Wieslands über die neue Strassenentwässerungsleitung ab. Die 
projektierte Strassenentwässerung wird aufgrund des natürlichen Einzugsgebiets in den 
Wässernbach eingeleitet. Die exponierten Kurvenaussenseiten werden mit einem Konterge-
fälle ausgebildet.  

Die bergseitig bestehende Stützmauer soll durch eine Böschung ersetzt werden. Dies ist 
gemäss einer Machbarkeitsstudie der FS Geotechnik AG, Appenzell, möglich, wenn die Nei-
gung der permanenten Böschungen auf 2 : 3 begrenzt wird. Zur Stabilisierung der obersten 
Bodenschichten sowie zur Ableitung des Hangwassers sind allenfalls Y-Drainageriegel mit 
Brechschotter vorzusehen. Talseitig sind zwischen km 1.449 - km 1.512 und km 1.550 - km 
1.672 Stützkonstruktionen (Bodenverdübelungen) zu setzen. Diese Massnahme ist notwen-
dig, weil Belagsabsenkungen und die vorhandenen Längsrisse auf einen leicht instabilen 
Hangbereich schliessen lassen. Wegen der Mehrbelastung der Böschungspartie durch die 
Strassensanierung könnten sich die Deformationen noch verstärken.  

4. Kosten 

Die detaillierte Kostenberechnung (Preisbasis April 2009) weist Gesamtkosten im Betrage 
von insgesamt Fr. 2'900'000.-- aus und beinhaltet sämtliche Aufwendungen gemäss vorste-
hendem Projektbeschrieb: 

1. Landerwerb Fr. 40'000.-- 

2. Landerwerbsnebenkosten Fr. 30'000.-- 

3. Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung Fr. 150'300.-- 

4. Bauarbeiten Fr. 2'300'000.-- 

5. Baunebenarbeiten Fr. 95'000.-- 

6. Vermarkung und Vermessung Fr. 35'000.-- 

7. Versicherungen Fr. 5'000.-- 

8. Geologie und geotechnische Untersuchungen Fr. 8'500.-- 

9. Diverses, Unvorhergesehenes, Durchlass Fr. 236'200.-- 
Wässerenbach (Anteil AI)   

Total Anlagekosten "Gesamtsanierung"  
(inkl. MwSt), Preisbasis 2009 Fr. 2'900'000.-- 
Total Anlagekosten «Gesamtsanierung»
(ink. MwSt), Preisbasis 2009
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Landsgemeindebeschluss
betreffend Erteilung eines Kredites für die Korrekti-

on und Sanierung der Staatsstrasse Oberegg–
Heiden (Rutlenstrasse) im Abschnitt Riethof–Kan-

tonsgrenze

vom

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I. Rh., 
gestützt auf Art. 30 Abs. 9 der Kantonsverfassung vom 24. Wintermonat 1872,

beschliesst:

I.
Für die Korrektion und Sanierung der Staatsstrasse Oberegg–Heiden, im Abschnitt 
Riethof–Kantonsgrenze (Länge 570 m), wird ein Kredit von Fr. 2'900'000.– gewährt.

II.
1Teuerungsbedingte Mehrkosten sowie weitere projektbedingte unvorhergesehene Zu-
satzkosten bis 10 % unterstehen der Genehmigung der Standeskommission.
2Bei projektbedingten unvorhergesehenen Zusatzkosten über 10 % gelten die Bestim-
mungen von Art. 7ter der Kantonsverfassung.

III.
Dieser Beschluss tritt nach Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft.

Appenzell, 

Namens der Landsgemeinde
(Unterschriften)
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